
109-4/835

MINISTERSTVO

ARCHIVNEA

Doo

0i.109-4/835

Pinohysi

6lihi

154,2009Tul

IS

IV. D - 10 /43 g.

a.



-Absehnitt XxxIX
Prag, den
Y-9
ri
19432.
Erf Az. 9 d|29.1.43
-
Ae 
in Bóhmen und Mahcen.
Tgb. Nr.18|43 geh.
130
Eing.: - 8. APR. 1943
Betr.i Entlassung aus der il des -Untenscharführers Dr. Josef
H e n n 1, .-Nr. 340 892, geb. 11.3.1905.
Bezug: Dorts. -chreiben St. S. Iv D - 10 a 43 geh. v. 23.1.43.
Anlg.:
1 Bericht des SD-Leitabschnitts Prag vom l6.1.43 geh.B.Nr.
177|43 (zweiseitig).
An den
Höheren i- und Polizeiführer
Geßeim!
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
Pr a g IV
.
Anliegender Bericht wird zurückgereicht. Wie bereits mitgeteilt,
wurde H. mit Wirkung vom 29.l.43 wegen charakterlicher Ungeeig-
netheit aus der i entlassen.
P
Der Führer des -Abschnitts XXXIX
 caceo andecc √
m
 Modace s Boqag
00/ 4. 43.
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St.S. IV D - l0 a/43.

Prag, den 29. Jenuar 1943.

1.) Vermerk:

Das Disziplinarverfahren gegen den 4-Angehörigen und

kommissarischen Bezirkshauptmann Dr. Hennl in Beneschau

ist abgeschlossen. i-Gruppenführer Frank hat am 28.1.

d.Js. auf Vortrag von i-Oberführer Opländer entschieden,

daß Dr. Hennl aus der M zu entlassen und daß seine Uk-

Stellung mit sofortiger Wirkung aufzuheben sei. Hennl

wird am 6.2.d.Js. eingezogen. Außerdem hat Gruppenfüh-

rer Frank in seiner Eigenschaft als Staatssekretär beim

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren entschieden, daß

Hennl in seinem Staatsamt beurlaubt und alsdann an die

Landesbehörde Böhmen versetzt werden solle.
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2.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

Herrn Karschuck.

Auf Grund eines vom i-Abschnitt XxxIX gegen den 4-Angehö-

rigen und kommissarischen Bezirkshauptmann Dr. Hennl in

Beneschau durchgeführten Disziplinarverfahrens hat der Herr

Staatseekretär entschieden, daß die Uk-Stellung von Dr.

Hennl, wie ioh bereite gestern fernmündlich mitteilte, mit

sofortiger Wirkung aufzuheben sei. Ferner hat der Herr

Staatssekretär entschieden, daß Hennl in seinem Staatsant

beurlaubt und alsdann an die Landesbehörde Böhmen ver-

setzt werden solle. Ioh gebe hiervon Kenntnis und bitte

nach Verständigung von Herrn Reischauer um die entspre-

chende weitere Veranlassung.
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